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Bundesregierung beschließt Verordnung zur elektronischen Rechnungsstellung
Zukünftig sollen private Unternehmen Rechnungen an Behörden und Einrichtungen der Bundesverwaltung überwiegend elektro-
nisch stellen können. So sieht es die E-Rechnungs-Verordnung vor, die am 06.09.2017 vom Bundeskabinett verabschiedet wurde.
Rechnungen sollen künftig über ein webbasiertes Rechnungsportal des Bundes in dem einheitlichen Format XRechnung digital
hochgeladen und gesendet werden können. Die Verordnung gilt grundsätzlich für alle Rechnungen, mit denen eine Lieferung oder
eine sonstige Leistung abgerechnet wird und die nach Erfüllung von öffentlichen Aufträgen und Aufträgen sowie zu Konzessionen
ausgestellt wurden.  
Die Verordnung tritt am 27.11.2018 für Bundesministerien und Verfassungsorgane in Kraft. Für alle übrigen Bundesstellen gelten
die Regelungen ab dem 27.11.2019. Die Pflicht zur elektronischen Rechnungstellung tritt hingegen erst zum 27.11.2020 ein.
 Zudem bestehen von dieser Pflicht Ausnahmen insbesondere  für Rechnungen, die nach Erfüllung eines Direktauftrags bis zu einem
Betrag von 1.000,-- Euro gestellt werden, sowie wenn der zugrunde liegende Auftrag im Rahmen einer Organleihe (für den Bund)
vergeben wurde. In letzterem Fall bleibt es den Ländern überlassen, Regelungen über die elektronische Rechnungstellung zu
 treffen. 
Zu dem Themenkomplex ist in Heft 9 der Versorgungswirtschaft der Beitrag von Groß/Hamburg erschienen (VersorgW 2017, 266,
DokNr. 17004344).                                                                                                                                                                          > DokNr. 17002069

Verordnung zum Nachweis von elektrotechnischen Eigenschaften von Energieanlagen (NELEV)    
Die NELEV regelt seit dem 01.07.2017 die Verfahren zum Nachweis der Einhaltung der allgemeinen technischen Mindestanforde-
rungen i.S.d. § 19 EnWG für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen und Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie. Sie soll
damit auch der Vermeidung einer Regelungslücke vor dem Hintergrund der bis Ende Juni 2017 befristeten Anwendbarkeit der
 Systemdienstleistungsverordnung (SDLWindV) dienen. 
Die SDLWindV ist ab diesem Zeitpunkt gemäß § 9 Abs. 6 EEG 2017 bei Windenergieanlagen nicht mehr verbindlich anzuwenden.
Die SDLWindV war bislang für das Nachweisverfahren und die Vergütung ausschließlich von Windenergieanlagen maßgeblich. Die
NELEV gilt dahingegen für alle dezentralen Erzeugungsarten (z.B. Windenergie, PV, Verbrennungskraftmaschinen, Wasserkraft)
und für Speicher. In der Handlungsempfehlung des BDEW vom 14.06.2017 wird ausgeführt, dass auch der Wegfall der verpflich-
tenden Anwendung der SLDWindV nichts am Charakter der Anforderung als allgemein anerkannte Regel der Technik ändere. Diese
könne deshalb weiterhin herangezogen werden.                                                                                                                   > DokNr. 17002071

SINTEG-Verordnung in Kraft getreten
Die SINTEG-Verordnung vom 14.06.2017 regelt den notwendigen Rahmen für Teilnehmer des vom BMWi betriebenen Förderpro-
gramms »Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende«, dessen Förderbekanntmachung am
03.02.2015 im Bundesanzeiger (BAnz AT 03.02.2015 B1) veröffentlicht worden ist. Sie regelt insbesondere die Erstattung von
wirtschaftlichen Nachteilen, die Teilnehmern aufgrund der Projekttätigkeit entstehen. Die Verordnung ist am 20.06.2017 verkün-
det worden (BGBl I. 2017 S. 1653). Sie gilt vom Tag nach der Verkündung bis zum 30.06.2022.
Ziel des Förderprogramms »Schaufenster intelligente Energie - Digitale Agenda für die Energiewende« (SINTEG) ist die intelligente
Vernetzung von Erzeugung und Verbrauch durch den Einsatz innovativer Netztechnologien und -betriebskonzepte. In großflächi-
gen Modellregionen soll die Realisierbarkeit einer klimafreundlichen, sicheren und effizienten Stromversorgung bei hohen Anteilen
fluktuierender Stromerzeugung aus Wind und Photovoltaik demonstriert werden. Die Bundesregierung fördert die ausgewählten
Regionen mit insgesamt bis zu 230 Mio. Euro über vier Jahre. Die Lösungen aus diesen Schaufensterregionen sollen anschließend
als »Blaupause« für eine breite Umsetzung in Deutschland dienen.                                                                                > DokNr. 17002072
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